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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur steuerlichen 
Behandlung von Arbeitgeberdarlehen Folgendes: 
 
1. Anwendungsbereich
 

1 Ein Arbeitgeberdarlehen ist die Überlassung von Geld durch den Arbeitgeber oder auf Grund 
des Dienstverhältnisses durch einen Dritten an den Arbeitnehmer, die auf dem Rechtsgrund 
eines Darlehensvertrags beruht. 
 

2 Nicht unter den Anwendungsbereich „Arbeitgeberdarlehen“ fallen insbesondere Reisekosten-
vorschüsse, ein vorschüssiger Auslagenersatz, als Arbeitslohn zufließende Lohnabschläge und 
als Arbeitslohn zufließende Lohnvorschüsse, sofern es sich bei letzteren nur um eine 
abweichende Vereinbarung über die Bedingungen der Zahlung des Arbeitslohns handelt. 
Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei Gehaltsvorschüssen im öffentlichen Dienst nach 
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so dass entsprechende Gehaltsvorschüsse unter den Anwendungsbereich „Arbeitgeber-
darlehen“ fallen. 
 
2. Ermittlung des geldwerten Vorteils
 

3 Für die Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines zinslosen oder zins-
verbilligten Arbeitgeberdarlehens ist zwischen einer Bewertung nach § 8 Abs. 2 EStG (z. B. 
Arbeitnehmer eines Einzelhändlers erhält ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen) und einer 
Bewertung nach § 8 Abs. 3 EStG (z. B. Sparkassenangestellter erhält ein zinsverbilligtes 
Arbeitgeberdarlehen) zu unterscheiden. Zinsvorteile sind als Sachbezüge zu versteuern, wenn 
die Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums 2.600 € 
übersteigt. 
 
2.1. Bewertung nach § 8 Abs. 2 EStG
 
2.1.1. Allgemeine Grundsätze
 

4 Der Arbeitnehmer erlangt keinen lohnsteuerlich zu erfassenden Vorteil, wenn der Arbeitgeber 
ihm ein Darlehen zu einem marktüblichen Zinssatz (Maßstabszinssatz) gewährt (BFH-Urteil 
vom 4. Mai 2006 - VI R 28/05 -, BStBl II S. 781). Marktüblich in diesem Sinne ist auch die 
nachgewiesene günstigste Marktkondition für Darlehen mit vergleichbaren Bedingungen am 
Abgabeort unter Einbeziehung allgemein zugänglicher Internetangebote (z. B. von Direkt-
banken). 
 

5 Bei Zinsvorteilen, die nach § 8 Abs. 2 EStG zu bewerten sind, bemisst sich der geldwerte 
Vorteil nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Maßstabszinssatz für vergleichbare 
Darlehen am Abgabeort und dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist. 
Vergleichbar in diesem Sinne ist ein Darlehen, das dem Arbeitgeberdarlehen insbesondere 
hinsichtlich der Kreditart (z. B. Wohnungsbaukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit, 
Überziehungskredit), der Laufzeit des Darlehens und der Dauer der Zinsfestlegung im 
Wesentlichen entspricht. Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist grundsätzlich für die 
gesamte Vertragslaufzeit der Maßstabszinssatz bei Vertragsabschluss maßgeblich. 
Werden nach Ablauf der Zinsfestlegung die Zinskonditionen desselben Darlehensvertrages 
neu vereinbart (Prolongation), ist der Zinsvorteil neu zu ermitteln. Dabei ist der neu verein-
barte Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz im Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu 
vergleichen. Bei Arbeitgeberdarlehen mit variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des geld-
werten Vorteils im Zeitpunkt der vertraglichen Zinssatzanpassung der neu vereinbarte Zins-
satz mit dem jeweils aktuellen Maßstabszinssatz zu vergleichen. Der Arbeitgeber hat die 
Grundlagen für den ermittelten Zinsvorteil als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 
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geldwerte Vorteile aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeber-
darlehens vorbehaltlich Rdnr. 3 Satz 2 einzubeziehen. 
 

7 Ein nach Beachtung der Rdnr. 3 Satz 2 und der Rdnr. 6 ermittelter steuerpflichtiger geld-
werter Vorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens 
i. S. d. § 8 Abs. 2 EStG kann nach § 37b EStG pauschal besteuert werden (vgl. hierzu BMF-
Schreiben vom 29. April 2008, BStBl I S. 566). 
 

8 Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn bei einer Bewertung nach 
§ 8 Abs. 2 EStG für die Feststellung des Maßstabszinssatzes die bei Vertragsabschluss von 
der Deutschen Bundesbank zuletzt veröffentlichten Effektivzinssätze - also die gewichteten 
Durchschnittszinssätze - herangezogen werden, die unter 
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen_tabellen.php unter der Rubrik „EWU-
Zinsstatistik [Bestände, Neugeschäft]“ veröffentlicht sind. Es sind die Effektivzinssätze unter 
„Neugeschäft“ maßgeblich. Von dem sich danach ergebenden Effektivzinssatz kann ein Ab-
schlag von 4 % vorgenommen werden. Aus der Differenz zwischen diesem Maßstabszinssatz 
und dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist, sind die Zinsverbilligung und 
der geldwerte Vorteil zu ermitteln, wobei die Zahlungsweise der Zinsen (z. B. monatlich, 
jährlich) unmaßgeblich ist. Zwischen den einzelnen Arten von Krediten (z. B. Wohnungs-
baukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit, Überziehungskredit) ist zu unterscheiden. 
 
Beispiel: 
 
Ein Arbeitnehmer erhält im Juni 2008 ein Arbeitgeberdarlehen von 16.000 € zu einem 
Effektivzinssatz von 2 % jährlich (Laufzeit 4 Jahre mit monatlicher Tilgung und monatlicher 
Fälligkeit der Zinsen). Der bei Vertragsabschluss im Juni 2008 von der Deutschen 
Bundesbank für Konsumentenkredite mit anfänglicher Zinsbindung von über 1 Jahr bis 
5 Jahre veröffentlichte Effektivzinssatz (Erhebungszeitraum April 2008) beträgt 5,68 %. 
 
Nach Abzug eines Abschlags von 4 % ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 5,45 %. Die 
Zinsverbilligung beträgt somit 3,45 % (5,45 % abzüglich 2 %). Danach ergibt sich im Juni 
2008 ein geldwerter Vorteil von 46 € (3,45 % von 16.000 € x 1/12). Dieser Vorteil ist - da die 
44 €-Freigrenze überschritten ist - lohnsteuerpflichtig. Der geldwerte Vorteil ist jeweils bei 
Tilgung des Arbeitgeberdarlehens für die Restschuld neu zu ermitteln. 
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 darlehen) gilt Folgendes:
 
2.1.2.1. Ermittlung des geldwerten Vorteils
 

9 Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist der vereinbarte Zinssatz grundsätzlich mit 
dem Maßstabszinssatz bei Vertragsabschluss (nicht dem Richtlinienzinssatz) zu vergleichen. 
Im Falle der Prolongation ist der neu vereinbarte Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz im 
Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu vergleichen. Der geldwerte Vorteil ist auf dieser 
Basis für die Restschuld und die verbleibende Vertragslaufzeit des Arbeitgeberdarlehens ab 
dem Kalenderjahr 2008 zu ermitteln (vgl. Beispiel in Rdnr. 11). Bei Arbeitgeberdarlehen mit 
variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des geldwerten Vorteils im Zeitpunkt der vertrag-
lichen Zinssatzanpassung der neu vereinbarte Zinssatz mit dem jeweils aktuellen Maßstabs-
zinssatz zu vergleichen. Auf den historischen marktüblichen Zinssatz bei Vertragsabschluss 
ist nicht abzustellen. 
 
2.1.2.2. Vereinfachungsregelung bei Vertragsabschluss ab dem Kalenderjahr 2003
 

10 Für Bestandsdarlehen mit Vertragsabschluss ab dem Kalenderjahr 2003 kann Rdnr. 8 in allen 
offenen Fällen angewendet werden. 
 
2.1.2.3. Vereinfachungsregelung bei Vertragsabschluss vor dem Kalenderjahr 2003
 

11 Für Bestandsdarlehen mit Vertragsabschluss vor dem 1. Januar 2003 kann Rdnr. 8 mit der 
Maßgabe angewendet werden, dass die frühere Bundesbank-Zinsstatistik „Erhebung über 
Soll- und Habenzinsen ausgewählter Kredit- und Einlagenarten“ herangezogen wird, die unter 
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php unter der Rubrik „Zinsen, 
Renditen“, dort Bundesbank Zinsstatistik, veröffentlicht ist. Zur Einordnung der Arbeitgeber-
darlehen wird auf die Gegenüberstellung der Instrumentenkategorien der EWU-Zinsstatistik 
und der Erhebungspositionen der früheren Bundesbank-Zinsstatistik verwiesen, die unter 
http://www.bundesbank.de/meldewesen/mw_bankenstatistik_ewustatistik.php veröffentlicht 
ist. Es ist die Untergrenze der Streubreite der statistisch erhobenen Zinssätze (ohne Abschlag 
von 4 %) zugrunde zu legen. Zwischen den einzelnen Arten von Krediten (z. B. Wohnungs-
baukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit, Überziehungskredit) ist zu unterscheiden. 
 
Beispiel: 
 
Der Arbeitnehmer hat von seinem Arbeitgeber im Januar 1999 einen unbesicherten 
Wohnungsbaukredit über 150.000 € zu einem festen Effektivzinssatz von 2 % mit einer 
Zinsbindung von 10 Jahren erhalten. Der nach der Bundesbank-Zinsstatistik ermittelte 
Maßstabszinssatz betrug für einen Hypothekarkredit auf Wohngrundstücke bei Vertrags-
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Wohnungsbaukredite an private Haushalte im Januar 2008 5,04 % (Zeitreihe SUD118). Der 
Richtlinienzinssatz nach R 31 Abs. 8 Satz 3 LStR 1999 betrug im Kalenderjahr 1999 6 %. 
 
Der geldwerte Vorteil ist ab dem Veranlagungszeitraum 2008 mit 2,91 % (Maßstabszinssatz 
4,91 %, abzüglich Zinslast des Arbeitnehmers von 2 %) für die Restschuld und die ver-
bleibende Vertragslaufzeit zu ermitteln. 
 
2.1.2.4. Ermittlung des geldwerten Vorteils bis einschließlich Kalenderjahr 2007
 

12 Es wird nicht beanstandet, wenn der geldwerte Vorteil nach den Regelungen in R 31 Abs. 11 
LStR 2005 (vormals R 31 Abs. 8 Satz 3 LStR 1999) - unbeachtlich des BFH-Urteils vom 
4. Mai 2006 - VI R 28/05 -, BStBl II S. 781 - in allen offenen Fällen bis einschließlich 
Kalenderjahr 2007 ermittelt wird. Sowohl die Grenze von 2.600 € als auch der für das 
entsprechende Kalenderjahr maßgebliche Richtlinienzinssatz sind anwendbar. 
 
2.1.3. Einzelanfragen zur Ermittlung des Maßstabszinssatzes
 

13 Einzelanfragen zur Ermittlung des Maßstabszinssatzes für vergleichbare Darlehen am 
Abgabeort sind bei der Deutschen Bundesbank unter EWU-zinsstatistik@bundesbank.de 
möglich. 
 
2.2. Bewertung nach § 8 Abs. 3 EStG
 

14 Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Darlehens ist 
nach § 8 Abs. 3 EStG zu ermitteln, wenn der Arbeitgeber Darlehen gleicher Art und - mit 
Ausnahme des Zinssatzes - zu gleichen Konditionen (insbesondere Laufzeit des Darlehens, 
Dauer der Zinsfestlegung) überwiegend an betriebsfremde Dritte vergibt und der geldwerte 
Vorteil nicht nach § 40 EStG pauschal besteuert wird. 
 

15 Bei Zinsvorteilen, die nach § 8 Abs. 3 EStG zu bewerten sind, bemisst sich der geldwerte 
Vorteil nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem im Preisaushang der kontoführenden 
Zweigstelle des Kreditinstituts oder im Preisverzeichnis des Arbeitgebers, das zur Einsicht-
nahme bereitgehalten wird, angegebenen um 4 % geminderten Effektivzinssatz, den der 
Arbeitgeber fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr für Darlehen 
vergleichbarer Kreditart (z. B. Wohnungsbaukredit, Konsumentenkredit) anbietet (Maßstabs-
zinssatz), und dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist. Bei Arbeitgeber-
darlehen mit Zinsfestlegung ist grundsätzlich für die gesamte Vertragslaufzeit der Maßstabs-
zinssatz bei Vertragsabschluss maßgeblich. Im Falle der Prolongation ist der neu vereinbarte 
Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz im Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu ver-
gleichen. Bei Arbeitgeberdarlehen mit variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des geld-
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satz mit dem jeweils aktuellen Maßstabszinssatz zu vergleichen. Der Arbeitgeber hat die 
Grundlagen für den ermittelten Zinsvorteil als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 
 

16 Wird der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten 
Darlehens nach § 40 EStG auf Antrag des Arbeitgebers pauschal versteuert, so ist der 
Zinsvorteil nach § 8 Abs. 2 EStG zu bewerten (vgl. Tz. 2.1., Rdnr. 4 bis 12), auch wenn der 
Arbeitgeber Geld darlehensweise überwiegend betriebsfremden Dritten überlässt. 
Wenn die Voraussetzungen für die Lohnsteuerpauschalierung erfüllt sind, insbesondere ein 
Pauschalierungsantrag gestellt worden ist, gilt dies auch dann, wenn keine pauschale Lohn-
steuer anfällt. 
Zinsvorteile sind als sonstige Bezüge i. S. d. § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG anzusehen, wenn 
der maßgebende Verzinsungszeitraum den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum überschreitet. 
 

17 Wird der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten 
Darlehens nur zum Teil pauschal versteuert, weil die Pauschalierungsgrenze des § 40 Abs. 1 
Satz 3 EStG überschritten ist, so ist bei der Bewertung des individuell zu versteuernden 
Zinsvorteils der Teilbetrag des Darlehens außer Ansatz zu lassen, für den die Zinsvorteile 
unter Anwendung der Tz. 2.1. (Rdnr. 4 bis 12) pauschal versteuert werden. 
 
Beispiel: 
 
Ein Kreditinstitut überlässt seinem Arbeitnehmer A am 1. Januar 2008 ein Arbeitgeberdar-
lehen von 150.000 € zum Effektivzinssatz von 4 % jährlich (Laufzeit 4 Jahre mit jährlicher 
Tilgung und vierteljährlicher Fälligkeit der Zinsen). Darlehen gleicher Art bietet das Kredit-
institut fremden Kunden im allgemeinen Geschäftsverkehr zu einem Effektivzinssatz von 6,5 % 
an. Der marktübliche Zinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort wurde im Internet 
bei einer Direktbank mit 6 % ermittelt. 
 
Das Kreditinstitut beantragt die Besteuerung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Der geld-
werte Vorteil ist insoweit nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu ermitteln. Die nach Tz. 2.1. (Rdnr. 5) 
ermittelte Zinsverbilligung beträgt 2 % (marktüblicher Zinssatz 6 %, abzüglich Zinslast des 
Arbeitnehmers von 4 %). 
 
Der geldwerte Vorteil beträgt im Kalenderjahr 2008 3.000 € (2 % von 150.000 €). Mangels 
anderer pauschal besteuerter Leistungen kann der Zinsvorteil des Arbeitnehmers A bis zum 
Höchstbetrag von 1.000 € pauschal besteuert werden (Pauschalierungsgrenze). Ein Zins-
vorteil von 1.000 € ergibt sich unter Berücksichtigung der nach Tz. 2.1. ermittelten Zins-
verbilligung von 2 % für ein Darlehen von 50.000 € (2 % von 50.000 € = 1.000 €). Mithin 
wird durch die Pauschalbesteuerung nur der Zinsvorteil aus einem Darlehensteilbetrag von 
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individuell zu versteuern. Der zu versteuernde Betrag ist wie folgt zu ermitteln: 
 
Nach Abzug eines Abschlags von 4 % (§ 8 Abs. 3 Satz 1 EStG) vom Angebotspreis des Arbeit-
gebers von 6,5 % ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 6,24 %. 
 
100.000 € Darlehen x Maßstabszinssatz 6,24 %   6.240 € 
./. Zinslast des Arbeitnehmers 100.000 € x 4 %   4.000 €
Zinsvorteil        2.240 € 
./. Rabattfreibetrag (§ 8 Abs. 3 Satz 2 EStG)   1.080 €
zu versteuernder geldwerter Vorteil (Jahresbetrag)  1.160 € 
vierteljährlich der Lohnsteuer zu unterwerfen      290 € 
 
Der geldwerte Vorteil ist jeweils bei Tilgung des Arbeitgeberdarlehens für die Restschuld neu 
zu ermitteln. 
 
3. Zufluss von Arbeitslohn
 

18 Als Zuflusszeitpunkt ist der Zeitpunkt der Fälligkeit der Zinsen als Nutzungsentgelt für die 
Überlassung eines zinsverbilligten Darlehens anzusehen (vgl. Beispiel unter Tz. 2.2., 
Rdnr. 17). Bei der Überlassung eines zinslosen Darlehens ist der Zufluss in dem Zeitpunkt 
anzunehmen, in dem das Entgelt üblicherweise fällig wäre. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass das Entgelt üblicherweise zusammen mit der Tilgungsrate fällig wäre. 
 
4. Versteuerung in Sonderfällen
 
4.1. Versteuerung bei fehlender Zahlung von Arbeitslohn
 

19 Erhält der Arbeitnehmer keinen laufenden Arbeitslohn (z. B. Beurlaubung, Ableistung des 
Grundwehr-/Zivildienstes, Elternzeit) ist bei Wiederaufnahme der Arbeitslohnzahlung oder 
nach Ablauf des Kalenderjahres der Gesamtbetrag der im jeweiligen Zeitraum angefallenen 
geldwerten Vorteile aus einem noch nicht getilgten Arbeitgeberdarlehen nach § 41c EStG zu 
behandeln. 
 
4.2. Versteuerung bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis
 

20 Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis aus und fallen infolge eines noch nicht 
getilgten zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens geldwerte Vorteile aus dem 
beendeten Dienstverhältnis an, so hat der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt 
anzuzeigen, wenn die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden kann (§ 41c Abs. 4 
Nr. 2 EStG). 
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5. Anrufungsauskunft 
 

21 Für Sachverhalte zur steuerlichen Behandlung von Arbeitgeberdarlehen kann eine Anrufungs-
auskunft i. S. d. § 42e EStG eingeholt werden. 
 
6. Zeitliche Anwendung
 

22 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 13. Juni 2007, BStBl I S. 502, und ist in 
allen offenen Fällen anzuwenden. 
 
Das BMF-Schreiben zur steuerlichen Behandlung von Nutzungsüberlassungen vom 28. April 
1995, BStBl I S. 273, geändert durch BMF-Schreiben vom 21. Juli 2003, BStBl I S. 391, und 
das BMF-Schreiben zur Anwendung der 44 €-Freigrenze für Sachbezüge nach § 8 Abs. 2 
Satz 9 EStG vom 9. Juli 1997, BStBl I S. 735, geändert durch BMF-Schreiben vom 13. Juni 
2007, BStBl I S. 502, werden aufgehoben. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht [ESt-Kartei NW § 8]. 
 
Im Auftrag 


